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2015/16 wurde die Gaststätte mit neuen Fenstern, einer neuen Eingangstür sowie der linke 
Teil der Außenfassade saniert. Aufgrund einiger Leckagen im Sportheimdach musste die 
Vereinsführung für das folgende Jahr umplanen und dort die Sanierung fortsetzen. 

Im Frühjahr 2018 wurde dann das Sportheimdach saniert und der restliche Teil der 
Außenfassade neu gestaltet. Der Bau des neuen Mini-Spielfeldes wurde im Herbst 2019 
erfolgreich umgesetzt. In naher Zukunft stehen als nächste bauliche Maßnahmen noch die 
Sanierung der Sozialräume sowie der Einbau einer behindertengerechten Toilette an.

100 Jahre FVA 
Zum Jubiläumsjahr 2009 wurde die 100-jährige Geschichte des FVA im Buch „Fußball in 
Altshausen“ zusammengetragen. Der bekannte Altshauser Autor Elmar Hugger hat ge-
meinsam mit dem Verein ein wunderbares Werk verfasst, indem die Geschichte vom FVA 
erzählt wird, unterlegt mit vielen humorvollen Anekdoten und mit Bildern würzig garniert.

Mit einem grandiosen Jubiläumsfest wurde unter der Schirmherrschaft von SKH Carl Her-
zog von Württemberg über Pfingsten 4 Tage lang auf dem neuen Festplatz gefeiert. Dabei 
wurden die Erwartungen der Organisatoren um ein Vielfaches übertroffen. Besondere 
Höhepunkte waren: Festakt mit 350 geladenen Gästen, Kulturabend mit dem Schauspieler 
Bernd Gnann mit 600 Besuchern, das Traditionsspiel Oberdorf gegen Unterdorf mit 600 
Zuschauern, der Festgottesdienst mit Sportplatzweihe und das Spiel ohne Grenzen für Alts-
hauser Vereine mit 300 Zuschauern. Zahlreiche Gäste aus nah und fern besuchten uns bei 
unserem Jubiläum und sorgten dafür, dass es zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. 

Weitere Aktivitäten im Rahmen des runden Geburtstags waren das Blitzturnier mit namhaf-
ten Mannschaften aus der Region und das Bussenpokalturnier. Im September 2009 schloss 
der Bundesligist VfB Stuttgart mit seinem Gastspiel vor einer stattlichen Kulisse in Alts-
hausen das Vereinsjubiläum ab.

 zusammengetragen und zusammengestellt von Oswald Dengler
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§ 1  Name und Sitz, Geschäftsjahr 
1. Der Verein führt die Bezeichnung Fußballverein Sportfreunde Altshausen 1909 e.V. 
 	 Er hat seinen Sitz in Altshausen. Er wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht Ravensburg eingetragen.  
2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2  Zweck des Vereins 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“  

der Abgabenordnung. Der Verein dient der Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit der Allgemeinheit, insbesondere 
der Jugend, durch Pflege des Sports und der Kameradschaft. Sämtliche Einnahmen sind zur Erfüllung dieses Zwecks zu verwenden. 
AnsammIung von Vermögen zu anderen Zwecken ist untersagt. An Vereinsmitglieder dürfen keinerlei Gewinnanteile, Zuwendungen, 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder ähnliches bezahlt werden. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhal-
ten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind grundsätzlich ehrenamtlich 
tätig. Die ihnen entstehenden Auslagen und Kosten werden ersetzt. Der erweiterte Vorstand kann im Rahmen der haushaltsrecht-
lichen Möglichkeiten für die Ausübung von Vereinsämtern eine angemessene Vergütung und/oder eine angemessene Aufwands-
entschädigung im Sinne des §3 Nr. 26a EStG beschließen. des §3 Nr. 26a EStG beschließen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen begünstigt werden. 

2. Politische, rassische oder religiöse Zwecke dürfen innerhalb des Vereins nicht angestrebt werden. 

§ 3  Mitqliedschaft 
1. Der Fußballverein Altshausen besteht aus  

a) aktiven Mitgliedern  
- Erwachsene 
- Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr   
b) passiven Mitgliedern   
c) außerordentlichen Mitgliedern  
d) Ehrenmitgliedern.  

2. Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt durch Beschluß des Vorstands. Voraussetzung hierfür ist eine schriftliche Anmeldung.  
Die Ablehnung eines Aufnahmegesuchs ist schriftlich mitzuteilen; sie braucht nicht begründet zu werden. 

3. Die Aufnahme in den Verein bewirkt zugleich auch die Beitragspflicht.  
4. Mit der Aufnahme unterwirft sich das Mitglied den Satzungen und Ordnungen des Vereins und derjenigen Verbände, denen der  

Verein selbst als Mitglied angehört. Bestandteil dieser Satzung sind eine Jugendordnung, Ehrenordnung, Beitragsordnung und  
eine Datenschutzerklärung. 

5. Die Hauptversammlung kann auf Vorschlag des Vorstandes Personen, die sich um den Verein oder die Pflege seiner Sportarten  
besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen.  

6. Die Mitglliedschaft erlischt   
a) durch Tod   
b) durch freiwilligen Austritt  
Dieser ist nur durch schriftliche Erklärung auf Schluß des Geschäftsjahres möglich.  
Eine Kündigungsfrist von einem Monat ist einzuhalten.   
c) durch Ausschluß aus dem Verein.  
Dieser kann vom Vorstand nur beschlossen werden bei Beitragsverzug, grobem oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung, 
grobem oder wiederholtem unsportlichen Verhalten, bei unehrenhaftem oder vereinsschädigendem Verhalten. Dem Mitglied  
ist vor dem Ausschluß Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Der Ausschluß ist durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen.  
Gegen den Ausschluß steht dem Mitglied nur ein Berufungsrecht an die Hauptversammlung zu. Bis zur Entscheidung durch die Haupt-
versammlung ruht die Mitgliedschaft. 

§ 4  Vereins-Beiträge 
1. Die Höhe des jährlichen Vereinsbeitrags wird von der Hauptversammlung festgesetzt.   
2. Die Beiträge werden im ersten Quartal des Geschäftsjahres fällig.   
3. Durch den freiwilligen Austritt oder durch den Ausschluß aus dem Verein wird die Verpflichtung zur Zahlung des Jahresbeitrages  
für das laufende Geschäftsjahr nicht berührt. Eine Beitragserstattung findet nicht statt.   

Satzung des FV Sportfreunde Altshausen 1909 e.V.
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4. Bei Zahlungsverzug von mehr als einem Monat können Mahngebühren erhoben werden, deren Höhe der Vorstand bestimmt.   
5. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.  

6. Einzelheiten regelt die Beitragsordnung.  
§ 5  Landessportbund  
1. Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes e.V. dessen Satzung er anerkennt.   
2. Der Verein unterwirft sich den Satzungsbestimmungen und Ordnungen (Rechtsordnung, Spielordnung, Disziplinarordnung und der-
gleichen) des WLSB und seiner Verbände, insbesondere hinsichtlich seiner Einzelmitglieder. 

§ 6  Organe 
Die Organe des Vereins sind   
a) die Hauptversammlung ((§ 7),    
b) der Gesamtausschuß (§ 8),    
c) der Vorstand (§ 9) 

§ 7  Hauptversammlunq 
1. Im ersten Vierteljahr jeden Geschäftsjahres wird die ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Sie wird vom 1.Vorsitzenden, bei 

dessen Verhinderung durch einen der stellvertretenden Vorsitzenden durch Veröffentlichung im Altshauser Verbandsanzeiger unter 
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen einberufen.  

2. Die Hauptversammlung hat folgende Aufgaben :   
a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands   
b) Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer   
c) Entlastung des Vorstands   
d) Beratung und Beschlußfassung über vom Vorstand wegen ihrer Bedeutung auf die Tagesordnung gebrachten Angelegenheiten   
e) Wahl und Amtsenthebung der Mitglieder des Vorstands   
f) Festsetzung der Beiträge   
g) Berufungen gegen Ausschlußbeschlüsse des Vorstands   
h) Ernennung von Ehrenmitgliedern   
i) Beschlußfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins   
k) Anträge aus den Reihen der Mitglieder sind mindestens eine Woche vor der Hauptversammlung dem Vorstand schriftlich mit  
Begründung einzureichen.   
l) die Beschlußfassung über die Ordnungen des Vereins   
m) die Beschlußfassung über die Gründung und über die Auflösung von Abteilungen.  

3. Eine außerordentliche Hauptversammlung findet statt, wenn sie der Vorstand zur Regelung wichtiger Vereinsangelegenheiten  
für erforderlich hält oder wenn sie von mindestens 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich unter Angabe des gewünschten  
Beratungsgegenstandes beim Vorsitzenden beantragt wird. In dringenden Fällen genügt eine Einberufungsfrist von 8 Tagen.  

4. Die Hauptversammlung ist beschlußfähig, wenn sie satzungsgemäß einberufen ist. Sie beschließt mit einfacher Mehrheit der anwe-
senden Stimmberechtigten. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder über 18 Jahre. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

5. Beschlüsse über die Änderung der Satzung oder die Auflösung des Vereins dürfen nur gefaßt werden, wenn diese Punkte schon bei 
der Einberufung auf der Tagesordnung stehen. Zur Beschlußfassung ist hierbei eine Mehrheit von 3/4 der anwesenden Stimmberech-
tigten erforderlich.  

6. Wahlen erfolgen geheim mittels Stimmzetteln; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Wenn keines der anwesenden Stimmbe-
rechtigten widerspricht, so kann auch offen durch Handerheben gewählt werden.  

7. Über den Verlauf der Hauptversammlung, insbesondere über die gefaßten Beschlüsse und das Ergebnis von Wahlen, ist vom Schrift-
führer ein Protokoll zu führen. Dieses ist vom Schriftführer und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

§ 8  Gesamtausschuß 
1. Dem Gesamtausschuß gehören an:   

a) die Mitglieder des Vorstands   
b) die Vertreter der einzelnen Geschäftsbereiche (Spielausschuß, Geschäftsführung, Finanzwesen, Jugendleitung).  
(Einzelheiten siehe Anlage).   
c) die Abteilungsleiter und deren Stellvertreter.  Jedes Mitglied des Gesamtausschusses hat eine Stimme. Stimmenübertragung ist un-
zulässig. Die Mitglieder des Vorstands werden auf zwei Jahre gewählt, die übrigen Mitglieder des Gesamtausschusses vom Vorstand 
auf ein Jahr bestimmt.  

2. Über die Protokollierung und Beurkundung der Beschlüsse des Gesamtausschusses gilt § 7 Ziffer 7 entsprechend.  
3. Die Sitzungen des Gesamtausschusses sind vom 1. Vositzenden oder einem der stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich unter 

Einhaltung einer Frist von 8 Tagen einzuberufen. Tagesordnung und die Gegenstände der Beschlußfassung brauchen nicht bekannt-
gegeben zu werden.  
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§ 9  Vorstand  
1. Der Vorstand wird von der Hauptversammlung jeweils auf 2 Jahre gewählt.  Der Vorstand besteht aus  a) dem Vorsitzenden  b) dem 

stellvertretenden Vorsitzenden  c) dem Kassier  d) dem Geschäftsführer  e) dem Spielausschußvorsitzenden  f) dem Jugendleiter  g) 
dem stellvertretenden Jugendleiter  h) zwei Beisitzern  i) dem Pressewart Ein Vorstandsmitglied kann mehrere Ämter bekleiden.   

2. Der Vorstand ist das leitende Organ für die inneren Angelegenheiten des Vereins. Er ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht 
in die Zuständigkeit der Hauptversammlung oder des Vorsitzenden fallen. Er hat die Hauptversammlung vorzubereiten und überwacht 
die Durchführung ihrer Beschlüsse. Er überwacht die Einhaltung der Satzung durch die Mitglieder und ist Schlichtungsorgan für 
Streitigkeiten. Er hat auch auf die pflegliche Verwaltung des Vereinsvermögens zu achten.  

3. Für im Laufe eines Geschäftsjahres ausscheidende Mitglieder des Vorstands können von diesem auf die Zeit bis zur nächsten ordent-
lichen Hauptversammlung Ersatzmitglieder zugewählt werden. In der nächsten Hauptversammlung werden für die ausgeschiedenen 
Mitglieder Ersatzmitglieder bis zur Neuwahl des Vorstandes zugewählt.  

4. Der Vorstand wird vom Vorsitzenden einberufen und geleitet. Er muß einberufen werden, wenn dies mindestens 3 seiner Mitglieder 
verlangen.  

5. Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder· Der Vorsitzende hat Stimmrecht. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt.  

6. Über den Verlauf der Sitzungen des Vorstands, insbesondere über die gefaßten Beschlüsse, ist vom Schriftführer ein Protokoll zu 
führen. Dieses ist vom Schriftführer und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen.  

§ 10 Der Vorsitzende  
1. Der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und der Kassier vertreten, je einzeln, den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
2. Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte, soweit sie nicht einem anderen Vorstandsmitglied obliegen. Er kann in besonders 

dringlichen Angelegenheiten anstelle des Vorstandes entscheiden; er muß in diesem Fall seine Entscheidung unverzüglich dem Vor-
stand bekanntgeben. 

3. Der Vorsitzende beruft die Sitzungen der Hauptversammlung und des Vorstandes ein und leitet sie. 
4. Der Vorsitzende kann zur Vorbereitung bestimmter Angelegenheiten für den Vorstand mit dessen Zustimmung Fachkommissionen 

bilden. 
5. Der stellvertretende Vorsitzende übt die Befugnisse des Vorsitzenden im Falle dessen Verhinderung aus. Er kann vom Vorsitzenden 

mit seiner Vertretung in bestimmten Angelegenheiten im Einzelfall beauftragt werden. 

§ 11 Abteilungen 
1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im Bedarfsfalle durch Beschluß der Hauptversammlung 

(§ 7m) gegründet.  
2. Die Abteilung wird durch den Abteilungsleiter, dessen Stellvertreter, den Kassenwart und weitere gewählte Mitarbeiter geleitet.   
3. Die Mitglieder der Abteilungsleitung werden in der Abteilungsversammlung gewählt. Die Abteilungsleitung ist gegenüber den  

Organen des Vereins verantwortlich.  
4. Die Abteilungen verwalten die ihnen durch den Haushaltsplan zugewiesenen Mittel sowie die eigenen Einnahmen selbständig.  

Sie dürfen Verbindlichkeiten nur für satzungsgemäße Zwecke im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel eingehen.  
Die Kassenführung kann jederzeit von Mitgliedern des Vorstandes geprüft werden  

5. Jede Abteilung hat für das bevorstehende Geschäftsjahr einen Haushaltsplanentwurf aufzustellen und dem Vorstand einen  
Kassenbericht vorzulegen.  

6. Die Abteilungsversammlungen sind berechtigt, Abteilungsbeiträge, Aufnahmegebühren, Umlagen und Dienstleistungspflichten  
zu beschließen. 

7. Abteilungsleiter dürfen keine Dauerschuldverhältnisse und keine rechtsgeschäftlichen Verpflichtungen über einen Gegenstandswert 
von 2000 € eingehen.  

8. Das Vermögen der Abteilungen ist Eigentum des Vereins. Alle Einnahmen und Ausgaben der Abteilung sind ordnungsgemäß  
zu verbuchen.  

9. Die Abteilungen sind verpflichtet, sich eine Abteilungsordnung zu geben, die von der Abteilungsversammlung zu beschließen ist.  
Sie ist dem Vorstand zur Genehmigung vorzulegen. 

§ 12  Auflösung des Vereins 
1. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft an 

die Gemeindeverwaltung Altshausen, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu 
verwenden hat.  

2. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Hauptversammlung beschlossen werden, auf deren Tagesordnung die Beschlußfassung 
über die Vereinsauflösung den Mitgliedern angekündigt ist. Der Beschluß bedarf einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder. 

3. Für den Fall der Auflösung bestellt die Hauptversammlung zwei Liquidatoren, welche die Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben.   

Vorstehende Satzung wurde in der Hauptversammlung am 12. April 2019 genehmigt und einstimmig beschlossen. 
Martin Kiem
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